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Tagung 1953/54 

Beilage 5162 
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Beschluß 
Der Bayerische Landtag 

ai1 die 
Bayerische Staatsregierung 

und an den 
Bayerisclien Senat 

Der Landtag hat i.iber den 
Entwurf eines Gesetzes iiber die praktisch<'; 

Ausbildung in der Landwirtsclrnft (Bei
lage 3799) 

in seiner heutigen öffentlichen Sitzung Beratung 
gepflogen und beschlossen: 

Gesetz. 
iiher die inaktische Ausbildung in der · 

Landwirtschaft 
Art. J 

Ausbildungsgang 
( L) Auf dem Gebiete 

cler allgemeinen Lanclwfrtschaft, 
der ländlichen Hauswirtschaft, 
der Tierzucht einschließ.lieh Fischerei, 
der Saatzucht, 
des Er>·\Terbsgarten-, vVein- und Obstbaues, 
cler bäuerlichen \Valdwirtschaft und 
der landwirtschaftlichen Brennerei 
ist 
a) zur Erlangung der Bezeichnung Lanclwid

schaftsgehilf e oder Gehilfe mit einem den 
lafühvirtschaftiichen Betriebszweig kenn
zeichnenden Zusatz eine 3.fährige praktische 
Lehrzeit, die durch eine Gehilfcnprüfung ab
geschlossen wird, 

h) zur Erlangung der Bezeichnung Landwirt
schaftlicher Lehrmeister oder Meister mit 
·einem den land·wirtschaftlichen Betriebsz,veig 
kennzeichnenden Zusatz auHerdem eine 6.f äh
rige Gehilfenfortbilclung, die mit einer 
Meisterprüfung endet, 

erforderlich. 
(~, T)ie Lehr- und Gehilfenzeit kann bei Vorliegen 

b0sonderer Voraussetzungen verkürzt werden. 
Art. 2 

Lehrzeit 
Als praktische Lehre (Art. J Abs. Ja) gilt die 

Ausbildungszeit, die in einem für geeignet erklärten 
Betrieb bei einem anerkannten Lehrherrn (einer 
anerkannten Lehrfrau) abgeleistet 'iV-ird. 

Art. 3 
Lehrve1·irag 

(J) Bei Antriti der Lehre ist zwischen dem Lehr
hei·1·n (der Lehrfrau) und dem Lehrling ein sclni fl
licher Lehrvertrag abzuschließen. 

(2) Dei' Lehrvertrag bedarf der Genehrnig1111g. 

Art. 4 
L e h r m e i s t e 1· 

Die Bezeichnung Landwirtschaftlicher Lehr-

meister oder Meistei· mit einem den landwirtschaft
lichen Betriebszweig ken:nzeichnenclen Zusatz darf 
nur führen, wer die Meisterprüfung bestanden hat; 

Ari:. 5 
Zustänclig·keil: 

F'iü die Verkürzung der Lehrzeit und der Zeit 
der Gehilfenfortbildung, für die Eig'l11mgserklärung 
der Lehrbetriebe und die Anerkennung der Lehr
herren (Lehrfrauen) sowie für die Genehmigung 
der LehrverÜ'äge - Art. 3 Abs. 2 - sind die vom 
Staatsministe1·ium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten beauftragten staai:lichen und bäuerlich 
herufssüindischen Stellen zuständig. 

Art. 6 
S i r a f b

0 
e s t i In 111 u 11 g 

Wer _die Bezeicbnung Lanclwirtschaftsg·ehilfe 
oder Lanclwirtschaftl,icher Lehrmeister oder Gehilfe 
oder Meister mit einem den landwirtschaftlichen 
Betriebszweig kennzeichnenden Zusatz führt, ohne 
cl en vorgeschriebenen Ausbildungsgang zurii ckgel'eg t 
zu haben, wi rcl mit Geldstrafe bis zu 150.- DM 
hestraft. 

.Ad. 7 
D u r c h f ii h r LI .11 g" s b e s L i rn m LI 11 g e 11 

( l) Das Staatsministerium für Ernährung, Lcrncl
wirtschaft und Forsten erläßt im Benehmen mit der 
herufsstänt_'ischen Organisation die zur Durchfi:ih
rung des G. "tetzes erforderlichen Vorschriften: es 
kann inshesoh '~1·e folgende Gebiete regeln: 

a) das AusL -rlungs- und Prüfungswesen, 
h) die Vorau. ~tznngen, unter denen die Lehr

zeit und cl. Zeit der Gehilfenfodhilclung 
Yerküd:i: wer. •n kann, 

c) die Voraussetz 1gen .för llie Anerken.nung 
der Lehrherren (Lehrfrauen) insbesondere 
den Zeitpunkt, von clem ab die Meister
priifung zur Anerkennung .notwendig ist; und 
die Eignungserklärung der Lehrbetriebe so
wie für das Edöschen uncl den "Widerruf cler 
Anerkennung· und der Eignungserklärung, 

cl) die lanclwiri.schaftlichen Berufsbezeichnungen.' 
(2) Die Bestimmungen über das Ausbildungs-

1mcl Prüfungswesen (Ahs. Ja) siml im Benehmen mit 
dem Staatsministerium fi.ir Unterricht und Kultus 
zu treffen, soweit jedoch Angelegenheiten de1· 
Schulen im Bereich des Staatsministeriums für Unter
richt und Kultus beri.illl'i: werden, im Einvernehmen 
rnil: diesem. 

Art. 8 
Übernahme undBewil'lschaftu11g 

eines Betriebes 
Die in diesem Gesetz Yorgesehene Ausbildung 

ist für die Übernahme und Bewirtschaftung eines 
lnnclwidschaftlichen Betriebes nicht Voraussetzung. 

Art. 9 
1 11 k r a fi: t l' e ( e 11 

Das Geselz lritt am 1. April 1954 1.11 KraFI. 

M li n c h en. den 25. Febn;ai· 1954 

Der P1·äsiclent: 
(gcz.) Dr. Hnnclhnmmer 

Der Sc111'iflfii hrer :• 
(gcz.) S 1 roh rn a y e 1· 


